
  

 

Ihre Sachstandsanfrage AN-59/26 vom 09.03.2026 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. N/33/138 „ALBA-Re-

cyclingzentrum Lakomaer Chaussee, Saspow“ 

Sehr geehrter Herr Kurth,                                                                             

sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre Anfrage AN-59/26 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „ALBA-

Recyclingzentrum Lakomaer Chaussee“ beantworte ich wie folgt: 

1. Status des Bebauungsplanverfahrens Nr. N/33/138: Wie ist der 

aktuelle Stand und der Ausblick des Bebauungsplanverfahrens 

nach dem Aufstellungsbeschluss? Mit welcher Zeitschiene rech-

net die Verwaltung bis zum endgültigen Satzungsbeschluss? 

 

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan (VBP) wurde am 25.09.2024 durch die Stadtverordnetenver-

sammlung gefasst. Parallel zum Verfahren hat sich die „Arbeits-

gruppe Recyclingzentrum Lakomaer Chaussee“, bestehend aus 

den Ortsbeiräten der Ortsteile Saspow, Skadow und Willmersdorf, 

Vertretern der Verwaltung sowie Vertretern der ALBA Lausitz 

GmbH gegründet. Die AG tagt regelmäßig, zuletzt fand die 6. Sit-

zung am 16.12.2025 statt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der 

Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit zum Vorentwurf er-

folgte vom 03.02. bis 03.03.2025. Die Vorentwurfs-Unterlagen 

sind auf der Internetseite der Stadt Cottbus/Chóśebuz einsehbar.  

Zurzeit wird der Entwurf des Bebauungsplanes unter Berücksich-

tigung der eingegangenen Stellungnahmen, der erarbeiteten 
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Gutachten sowie der konkreten Vorhabenplanung erarbeitet. Die Beschlussvorlage zur Be-

teiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf soll voraussichtlich im September 2026 vorgelegt 

werden. Bei positivem Votum könnte die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Nach-

bargemeinden sowie der Öffentlichkeit im Oktober/November 2026 erfolgen. Der Abwä-

gungs- und Satzungsbeschluss soll voraussichtlich im April 2027 gefasst werden. 

 

2. Umsetzung der BImSchG-Auflagen in baulicher Hinsicht: Inwieweit ist sichergestellt, dass 

die im Genehmigungsverfahren festgesetzten Auflagen zum Immissionsschutz (insbeson-

dere Lärm-, Staub- und Geruchsemissionswerte) unter den aktuellen baulichen Vorausset-

zungen am Standort Lakomaer Chaussee künftig vollumfänglich umgesetzt werden kön-

nen? Gibt es aus Sicht der Verwaltung derzeit bauliche oder technische Hindernisse, die 

einer künftigen Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte entgegenstehen könnten? 

 

Mit der BImSchG-Zwischengenehmigung wurde der Betrieb des Recyclinghofes an der Lako-

maer Chaussee befristet bis Mai 2028 durch das Landesamt für Umwelt (LfU) genehmigt. 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist gewährleistet, dass die im Genehmigungsverfahren festge-

setzten immissionsschutzrechtlichen Auflagen auch unter den derzeit vorliegenden bauli-

chen Rahmenbedingungen künftig vollumfänglich umgesetzt werden können. 

Die im Rahmen des BImSchG-Bescheides formulierten Anforderungen betreffen überwie-

gend betriebliche, organisatorische sowie anlagentechnische Maßnahmen, die unabhängig 

von den bestehenden Gebäudestrukturen eingehalten werden können.  

 

Die Beantragung und Erteilung der unbefristeten BImSchG-Genehmigung erfolgt erst im An-

schluss an das Bebauungsplanverfahren. Das Bebauungsplanverfahren dient der planungs-

rechtlichen Sicherung des konkreten Vorhabens, sodass bereits im B-Plan die Einhaltung der 

einschlägigen Vorschriften sichergestellt werden muss. Des Weiteren wird im Rahmen des 

Aufstellungsverfahrens zum VBP ein Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz und dem Vorhabenträger abgeschlossen, welcher u.a. eine Durchführungsver-

pflichtung, eine Erschließungsverpflichtung und weitere Anforderungen enthält.  

 

Aus Sicht der Verwaltung liegen derzeit keine baulichen oder technischen Hindernisse vor, 

die einer zukünftigen Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Grenzwerte entgegenstehen 

könnten. Sollten sich im Zuge der weiteren Detailplanung oder Bauausführung Anpassungs-

notwendigkeiten ergeben, erfolgt deren Abstimmung im Rahmen der zuständigen immissi-

onsschutzrechtlichen Überwachungs- bzw. Bauverfahren. 

 

3. Schnittstelle Bauausführung: Gibt es bereits konkrete Vorstellungen wie die BImSchG-Auf-

lagen baulichen berücksichtigt werden können (z. B. Hallenkonstruktionen, Filteranlagen)? 

 

Durch die Kombination aus baulichen Maßnahmen, technischen Lösungen und organisatori-

schen Änderungen, wird eine Verbesserung der Lärm- und Staubsituation in der Lakomaer 

Chaussee erreicht. Bauliche Maßnahmen sind u.a. die Einhausung von Anlagen oder 
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Arbeitsbereichen, die Errichtung neuer Hallen, sog. Legioboxen sowie eines Lärmschutzwalls 

um das Betriebsgelände. Es sollen technische Anlagen zur Staubminderung (Filteranlagen, 

Absaugungen, Befeuchtungssysteme, Kehrmaschinen) und geruchsmindernde Einrichtungen 

(Absauganlage mit Ozon in der geruchsintensiveren Halle wird zurzeit installiert) eingesetzt 

werden. Künftige organisatorische Vorgaben im Betrieb betreffen die Verkehrsführung sowie 

Prozessänderungen auf Grund der neuen Geländeplanung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Doreen Mohaupt 

Bürgermeisterin, Geschäftsbereichsleiterin Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt 


